






B eg r ü n düng

gem. § 9 Abs. 8 BBauG zur Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. :..... ^Q/^.

für das Gebiet: .. .-. -"Sud III/2"..........................
der / .iftp-icyiwww'^WEa-s? / wyyianirary / Stadt: . . . ^o. c.^ls. '^a4^

Ortsteil: ...... Hochstadt.......... Landkreis Erlangen-Höchstadt

Einwohnerzahl der / SSSSCXSSSaßSSSOSSSi / ISSSWS&k / Stadt lt. der

letzten amtlichen Fortschreibung vom. 3.Q,*.0.6... '1.9Q5 .
.1.0. .73^.... Einwohner

Größe des vom Bebauungsplan-Geltungsbereich umfaßten Gebietes

rd. ....... ^........ ha

Entwurfsverfasser des Bebauungsplanes:

GEMEINDLICHE PLANUNGSSTELLE DES LANDKREISES ERLANGEN-HÖCHSTADT

Tag der Ausarbeitung des Plan-Entwurfes: . .1.0. *.1.2. *. 1.?85
Änderungen:

1. PLANUNGSGRUNDLAGEN

1. 1. Die Bebauungsplan-AufStellung erfolgt gemäß § 2 Abs. 2

BBauG / § 8 Abs. 2 Satz 1 BBauG / §§ 8 Abs. 3 u. 4 BBauG

aufgrund des Beschlusses des GsOBSboäeä^sAssx/Stadtrates
04. 02 ..1985Hochstadt

lfd. Nr.:

vom

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt ßine
^--"'

Änderung / Ergänzung des rechtsverbin^J.A<rft'en Bebau-

ungsplanes _^^--""

Nr. : ............ ^^£ür"3äs Gebiet:

. vom.... ^^. -.r'?''. ....... geändert am

. beflchtigt am ...,.
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt^guie
Änderung / Ergänzung des in AusarbeitüDg-befFr^dlichen Be-
bauungsplanes Nr. : .... . ^^<. +7TT"7'

" . .. für das Geb^ß.tt-:'

vom' ., geändert am

-1 ;2. : Der'Flächennutzühgsplan wurde von der. .R.eÄi.®.mng . vor} . Mittelfrank(

am .... 1Q.. Q3-. 1. 979.... genehmigt.

Der von ................................ ausgearbeit&te

Flächennutzungspl_aj^Jj^imr^--bcrflnü^'"sIch im Aufstellungs-
veTrfSK'fen". .

Die Änderung des genehmigten / in Ausarbeitung befind.Uchen

Flächennutzungsplanes wegen der Aü£ste3-3:affg""5'es"Bebauungs-
planes wurde^djjj-jA-^n-TSemeinderat / Stadtrat am .......
be^CKl'b's s en.

1. 3. BEGRÜNDUNG FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Die Stadt Höchstad-t besitzt als Un-fcerzentrum und
ehemalige Kreisstadt sämtliche infrastrukturellen
Einrichtungen eines Siedlungsschwerpunktes.

Da der Siedlungsdruck aus der Stadt, dem Landkreis
und den Städten durch die Attraktivität des Stand-
ortes unvermindert anhält, beschloß der Stadtrat die
Erweitenmg des Wohngebietes im Süden der Stadt:
"Höchstadt Süd III" mi-fc insgesamt ca. 50 ha Fläche
(einschließlich der Grünachsen und Sonderflächen).

Der vorgelegte Bebauungsplan stellt die zweite Teil-
fläche dieses neuen Gebietes dar.
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LAGE DES PLANUNGSERGEBNISSES

2. 1. Das Planungsgebiet liegt - nicht - im Außenbereich i. S.

des § 35 BBauG. Es erhält über die .. .HaUBter^chU^ßyngß-
straße................... Anschluß an folgendes überört-
liche Straßennetz .. st.-.aa.'fcs.s. fcra.ße. .2.2.65 .................

,-per Anschluß, "an ̂ die. ST. 226^ ..... erfolgt außerhalb / XBSSK-
±[B±to der bestehenden Ortsdurchfahrtsgrenze.

2. 2. Folgende Schutzzonen greifen in das Planungsgebiet ein:

. 2Q. l?Y. H99]??p?4 Wgß.L.e.i..-b.un& ACJ-. .SYQ

2. 3. Entfernungen zu

a) Bahnhof 1:.5PP. m f) Gemeindeverwaltung . 2:000
2. 000

2. 500
b) Omnibushaltestelle 1:.5PP. m g) Kath. Kirche
c) Volksschule b'.*^.".u. m h) Evang. Kirche

m i)

m j)

d) Kindergarten

e) Versorgungsläden

500

1. 500

m

m

m

m

m

BAULICHE NUTZUNG

3. 1. Im Bebauungsplan wird die besondere Art der baulichen Nut-

zung entsprechend § 1 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung fol-

gendermaßen festgesetzt:

a) Kleinsiedlungs-
gebiete

b) reine Wohnge-
biete (WR)

c) allgemeine Wohn-
gebiete (WA)

d) Dorfgebiete (MD)

e) Mischgebiete (MI)

ha f) Kerngebiete (MK)

ha
h) Industriege-

biete (GI)

"^" ha i) wochenendhaus-
ha gebiete (SW)

3. 2. Brutto-Bauf lache .. SZt».QOha, = 100 %

abzüglich öffentliche Verkehrsf lache ... 5^0ha, = 14»5%
abzüglich Gemeinbedarfsflachen

a) Grünfläche... ...................... .. Ä>.10ha, =17, 0%
b) Wasserfläche....................... .. ö.,Aöha, = 1. 7%

».

c) ................................... ...... ha, = %

Netto-Wohngebiet: .. 1.6 ̂ 10 ha, =66, 8%

ha

g) Gewerbegebiete (GE)...... ha

ha

ha

ha j) Sondergebiete (SO) ...... ha

4 -



4 -

3. 3. Durch den Bebauungsplan werden
. 190...... Parzellen mit .. .1.9.0 _. ^ wohngebäuden und

etwa ....... ?95..... Wohneinheiten , .. . 3.75.. . Garagen und
Pkw-Stellplätze ausgewiesen.

3.4 Der- zu erwartende Bevölkerungszuwachs beträgt:
..... 2»^..... Einwohner je Wohneinheit = .. Ä9?.... Ein-

wohner, dies bedeutet eine zu erwartende Bevölkerungs-
dichte von ... 59<5.... Einwohnern je Hektar Nettobauland
im Bebauungsplan-Gebiet.

ERSCHLIEßUNG

4. 1. Straßen:

Eine verkehrsmäßige Erschließung des Bebauungsplan-
Gebietes erfolgt über .. . 2. '.5.8.0. . . . m Ortsstraßen.

Nach §§ 127 - 130 BBauG trägt die / 3äEXX£EraEtmäs / KxsQKSX/
Stadt mindestens 10 % des beitragsfähigen Erschließungs-
aufwandes bezüglich des Aupbaues der öffentlichen Verkehrs-
flächen.

Der restliche beitragsfähige Erschließungsaufwand ist
durch Anliegerkosten sicherzustellen.

4. 2. Wasser:

Die Wasserversorgung wird durch den Anschluß der einzelnen

Anwesen an die zentrale Wasserversorgung
der. Stadt. Hochstad.t

sichergestellt. Die erforderliche Erweiterung der be-

stehenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen erfolgt
durch den Träger der Wasserversorgung. Die Kosten für den

Anschluß der Anwesen werden nach der Wasserabgabe- und
Gebührensatzung /

des Versorgungsträgers festgesetzt.
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4. 3. Abwasser:

Die Abwasserbeseitigung erfolgt daoc±^'s^'TTT^1c^y»'w'3''a^n:

3ß;übc^db»tomsxjax2fläscrcxxxx.?c^^ f-^ha-i-vv

(... xxxxxxxxxxxxxxxx... ) / durch Anschluß der Anwesen an

die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage de E..Stadt

UQO^SU^. ........................ Eine erforderliche
Erweiterung der bestehenden öffentlichen Abwasserbe-

seitigungsanlage erfolgt durch deren Träger.

Die Kosten für den Anschluß werden entsprechend den

Regelungen der Satzung des Trägers der Abwasserbeseiti-

gung festgesetzt.

4. 4. Strom:

Die Stromversorgung erfolgt, durch . , 4^Q . 5YO» . B^imberg.. . .

mittels Verkabelung / Dach-

ständeranschluß. Die erforderliche neue Trafostation weist

der Bebauungsplan aus. Die Kosten des Anschlusses der An-

wesen an das Stromversorgungsnetz werden vom Träger der

Stromversorgung erhoben.

4. 5. Müll:

Die festen Abfallstoffe werden gem. Satzung (i. d. derzeit

gültigen Fassung) des Landkreises Erlangen-Höchstadt beseitigt,

4. 6. Erschließung - allgemein:

Die Erschließung wird von der / dem Gemeinde / Markt / Stadt

durchgeführt / durch Vertrag einem Dritten übertragen.
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5. ÜBERSCHLÄGIGE ERMITTLUNG DER HERSTELLUNGSKOSTEN
- ohne kosten"für den Grunderwerb -

5. 1 Straßen, Wege, Plätze, öffent^ch^Qrünflächer
a) Fahrbahn und Gehsteige 2Ä\OOP.. qm a. 1.80. »-. DM ^.« .5. 00.. 000, .-^

b) öffentliche Wohnwege . -. ß...500_ qm - a^PP. t-. -DH 1.«°68.. 0QQ, -DM
c) öffentliche Plätze

imd Grünflächen

d)

-6)' .......

^P. -.QOO qm A. . 20 »-. DM . 800.. .000^- DM

qm a........DM .............DM

, qm a, . DM , DM

5. 2 Wasserversorgung

a) Hauptleitung

b)

c)

5.u"2r^L-.-___6. i.568.'ooo. '.-oUM

. 2..580, ifzn aJOQ.-. DM 7...7ÄO...QQQ, -. DM
lfm a........DM .............DM

, lfm a........DM .............DM

d) Änderung/Erweiterung der bestehenden Zentralanlage
durch

. DM

Summe II: 7. 740. 000, -DM

5. 3 Abwasserbeseitigung (Misch-System)

a) Sammler 2'.580. lfm a450 ». -.. DM 1 .. 1.61.«PP9 ?.-.
b) ..................... ........ lfm a........ DM

c) ..................... ........ lfm a........ DM

c) Änderung/Erweiterung der bestehenden Zentralanlage
durch

DM

DM

DM

, DM

Summe III: 1. 161. 000, -DM

Aufgestellt am: 10. 12. 1985

GEMEINDLICHE PLANUNGSSTELLE DES LANDKREISES

ERLANGEN-HÖCHSTADT

I.A.

Olpp


